
 

 

R i c h t l i n i e 
zur Förderung der Jugendbildung und 

Jugendbegegnung im Land Brandenburg 
 

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport vom 11. November 2025 
Gz.: 25.11-73200 

 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 
 
1.1. Das Land Brandenburg fördert gemäß § 82 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) nach 

Maßgabe dieser Richtlinie und des § 44 der Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie der 
dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften (VV/VVG) Maßnahmen der Jugendbildung 
und Jugendbegegnung (im Folgenden bezeichnet als Projekte). 

 
1.2. Ein Anspruch des Antragstellenden auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, viel-

mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf Grund pflichtgemäßen Ermessens und 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

 
 
2. Gegenstand der Förderung 
 
2.1. Jugendbildung und Jugendbegegnungen orientieren sich an den Interessen junger 

Menschen, werden von ihnen mitbestimmt und gestaltet und berücksichtigen deren 
spezifischen Lebenssituationen im Sinne von § 9 Ziffern 3 und 4 SGB VIII – Kinder- 
und Jugendhilfe. Die Projekte zielen auf junge Menschen ab, die das sechste Lebens-
jahr vollendet, aber noch nicht das 27. erreicht haben. Sie ermöglichen es jungen Men-
schen, gesellschaftliche Ungleichheiten wahrzunehmen und kritisch zu hinterfragen. 
Die Vorhaben tragen zu einem verstärkten gesellschaftlichen Engagement in sozialen, 
ökologischen und politischen Feldern bei und lassen bei jungen Menschen ein Be-
wusstsein für ihre Mitverantwortung und die Nutzung eigener Handlungsmöglichkeiten 
zur Weiterentwicklung der Demokratie erwachsen.  Sie sensibilisieren für die Notwen-
digkeit, Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit zu sichern und demokratisch zu ge-
stalten. 

 
Jugendbildung und Jugendbegegnungen leisten einen Beitrag zum Verständnis euro-
päischer Zusammenhänge und zur Entwicklung eines europäischen Bewusstseins. Sie 
fördern die Bildung über Europa und die Begegnung mit Gleichaltrigen aus anderen 
(europäischen) Ländern. Es ist ein wichtiges Anliegen, mehr jungen Menschen, vor 
allem aus sozial benachteiligten Familien, grenzüberschreitende Mobilitätserfahrungen 
zu bieten.  

 
Es soll sozialpädagogischen Fachkräften erleichtert werden, ihre Arbeit durch gemein-
sames Lernen und den fachlichen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus ande-
ren europäischen Regionen zu reflektieren und weiterzuentwickeln („Peer Learning“) 
sowie sich aktiv an der Entwicklung der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa 
zu beteiligen. Die europäische und internationale Jugendarbeit ist ein wesentlicher Be-
standteil der allgemeinen Jugendarbeit und spielt eine zentrale Rolle bei der Umset-
zung der EU-Jugendstrategie. 

 
Persönlichkeitsfindung und -entwicklung bei jungen Menschen werden durch Jugend-
bildung und Jugendbegegnungen gefördert. Sie beinhalten bewusst gestaltete und 
strukturierte Angebote der nicht-formellen Bildung und unterstützen junge Menschen 
dabei, soziale wie auch personale Kompetenzen zu entwickeln, die für die Auseinan-
dersetzung mit Selbstbildungsprozessen und ein Leben in Eigenverantwortung nötig 
sind. Die Jugendbildung und Jugendbegegnungen im Kontext der Jugendarbeit bilden 



 

 

einen eigenständigen Bereich innerhalb der Bildungslandschaft des Landes Branden-
burg. 

 
2.2. Gefördert werden Projekte der Jugendbildung und Jugendbegegnung gemäß § 11 Ab-

satz 3 Ziffern 1 und 4 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - im Inland und grundsätzlich 
im europäischen Ausland oder den Mittelmeeranrainerstaaten1. 

 
2.3. Nach dieser Richtlinie können ebenfalls Fortbildungen für ehrenamtliche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit (z. B. Jugendleiterinnen- und Jugendleiteraus-
bildung) gefördert werden, sofern es sich nicht vorrangig um Gremienarbeit des Ver-
bandes handelt. 

 
2.4. Projekte in Kooperation von Trägern der Jugendarbeit und Schulen können gefördert 

werden, wenn die zwischen beiden Partnern abgestimmte Konzeption den außerschu-
lischen sozialpädagogischen Charakter des Projektes erkennen lässt und die Prinzi-
pien der Jugendarbeit wie z. B. Freiwilligkeit der Teilnahme sowie Jugendbeteiligung 
gewahrt bleiben. 

 
 
3. Zuwendungsempfangende 
 

Antragsberechtigt sind Träger der freien Jugendhilfe, die grundsätzlich auf Landes-
ebene in mindestens vier Landkreisen oder als Landesverbände ihren Wirkungskreis 
im Land Brandenburg haben. Darüber hinaus sind auch örtlich tätige Träger der freien 
Jugendhilfe antragsberechtigt, die Fachkräfteprogramme im Sinne von Ziffer 5.4.8. im 
In- oder Ausland planen, die der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa bzw. 
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie in Brandenburg dienen.  
 
 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 

Voraussetzung für die Förderung ist, dass 
 

4.1. die Zahl der teilnehmenden Personen aus Deutschland mindestens 6, höchstens je-
doch 40 beträgt. (Ausnahmen von der Höchst- und Mindestzahl der teilnehmenden 
Personen müssen im Einzelfall anhand der Konzeption des Projektes begründet wer-
den), 

 
4.2. die überwiegende Anzahl der teilnehmenden Personen aus Deutschland ihren Wohn-

sitz in Brandenburg2 haben, 
 

4.3. bei Projekten im Inland die teilnehmenden ausländischen Personen bzw. bei Projekten 
im Ausland die teilnehmenden deutschen Personen für den Zeitraum der Projektdurch-
führung gegen Unfall, Krankheit, Haftpflicht und Schadenersatzansprüche ausreichend 
versichert sind.  

 
4.4. der Träger bei Erstantrag nach dieser Richtlinie ein pädagogisches Konzept einreicht, 

das grundsätzliche Aussagen zu den sozialpädagogischen Bildungszielen des Trägers 
und Elementen wie zum Beispiel methodisch-didaktische Umsetzung, Einbeziehung 
von sozial benachteiligten Jugendlichen, Einbeziehung von jungen Menschen mit Be-
hinderungen, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Geschlechtergerechtigkeit 
beinhaltet. 

 
1 „Europäisches Ausland“ bezieht sich auf die geographische Definition von Europa. Durch die Erwähnung der Mittelmeeranrai-

nerstaaten sind auch Projekte z. B. mit Israel förderfähig. 
2 Eine Ausnahme hiervon gilt für ehrenamtliche Jugendgruppenleiter/-innen bzw. Teamer/-innen, die ihren Wohnsitz in einem 
anderen Bundesland aber ihren ehrenamtlichen Tätigkeitsschwerpunkt weiterhin im Land Brandenburg haben. 



 

 

 
4.5. die Zuwendung an Erstempfangende mindestens 500,00 Euro beträgt (Bagatell-

grenze). 
 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
5.1. Zuwendungsart: 

Projektförderung 
 
5.2. Finanzierungsart: 

Festbetragsfinanzierung für Projekte nach den Ziffern 5.4.1. bis 5.4.7. 
Anteilfinanzierung für Projekte nach Ziffer 5.4.8. 

 
5.3. Form der Zuwendung: 

Zuschuss 
 
5.4. Bemessungsgrundlage: 
 
5.4.1. Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der Jugendbegegnung im Inland bei denen 

mindestens eine Übernachtung vorgesehen ist, können mit Festbeträgen in Höhe von 
bis zu 45,00 Euro je Tag und teilnehmender Person für höchstens 10 Tage gefördert 
werden, wenn das Programm einen Umfang von mindestens 6 Stunden pro Tag nach-
weist. Werden weniger als 6 Stunden, mindestens jedoch 3 Stunden Bildungspro-
gramm durchgeführt, werden Festbeträge in Höhe von bis zu 23,00 Euro je Tag und 
teilnehmender Person gewährt. Bei Projekten der Jugendbegegnung im Inland gelten 
An- und Abreisetag jeweils als ein voller Programmtag. 

 
5.4.2. Eintägige Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der Jugendbegegnung im Inland 

im Umfang von mindestens 6 Stunden können mit Festbeträgen in Höhe von bis zu 
19,00 Euro je Tag und teilnehmender Person gefördert werden. 

 
5.4.3. Eintägige Projekte der Jugendbildung sowie Projekte der Jugendbegegnung im Inland 

im Umfang von mindestens 3 Stunden können mit Festbeträgen in Höhe von bis zu 
10,00 Euro je Tag und teilnehmender Person gefördert werden. 

 
5.4.4. Projekte der Jugendbegegnung im Ausland können mit bis zu 0,30 Euro pro Kilometer 

und teilnehmender Person aus Deutschland auf der Basis der kürzesten Entfernung 
zwischen dem Wohn- bzw. Gruppenabfahrtsort und dem Zielort gefördert werden3. Aus 
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzgesichtspunkten sollte nach Möglichkeit das umwelt-
freundlichste Verkehrsmittel gewählt werden. 

 
5.4.5. Landesweit tätige Jugendbildungsstätten sowie Jugendbildungsstätten mit einem spe-

zifischen pädagogischen Profil haben die Möglichkeit, eine Förderung ihrer Projekte 
der Jugendbildung und Jugendbegegnung (z. B. der Werkstätten für Demokratie) von 
bis zu 117,00 Euro pro Tag und teilnehmender Person für Projekte mit mindestens 
einer Übernachtung und täglichem Bildungsprogramm von mindestens 6 Stunden bzw. 
59,00 Euro pro Tag und teilnehmender Person für Projekte ohne Übernachtung und 
täglichem Bildungsprogramm von mindestens 6 Stunden für bis zu 2.500 Teilnahme-
tage zu beantragen. Weitere Projektförderungen sind im Rahmen verfügbarer Haus-
haltsmittel möglich. Landesweit tätige Jugendbildungsstätten sind die Jugendbildungs-
stätten der landesweit tätigen Jugendverbände im Sinne des § 12 SGB VIII - Kinder- 
und Jugendhilfe. Jugendbildungsstätten mit einem spezifischen pädagogischen Profil 
sind die Jugendbildungsstätten, die eine langjährige besondere Fachexpertise auf dem 

 
3 Bei individueller Anreise der Teilnehmenden gilt als Abfahrtsort der jeweilige Wohnort. Bei der gemeinsamen Gruppenanreise 
gilt der Gruppenabfahrtsort. 



 

 

Gebiet des interreligiösen Dialogs und der Begegnung von jüdischen und nicht-jüdi-
schen jungen Menschen beziehungsweise auf dem Gebiet der politischen Bildung im 
deutsch-polnischen Kontext und der gendersensiblen und geschlechterreflektierten 
Diversitäts-Bildung haben. 

 
Jugendbildungsstätten, die nach dieser Ziffer gefördert werden, müssen 
-  als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - in 

Verbindung mit § 131 BbgKJG auf Landesebene anerkannt sein,  
-  ganzjährig eigene pädagogische Fachkräfte für die Jugendbildungsarbeit und das 

weitere für den Betrieb der Jugendbildungsstätte erforderliche Personal beschäfti-
gen, 

-  über entsprechende Seminar- und Freizeiträume verfügen sowie eine sachgerechte 
Medien- und Materialausstattung vorhalten, 

-  Unterkunfts- und Verpflegungsmöglichkeiten im eigenen Haus zur Verfügung stel-
len, 

-  über ein eigenständiges Jugendbildungskonzept verfügen und 
-  aktiv an Fachdiskussionen zur Jugend(bildungs)arbeit auf Landesebene mitwirken.  
 

5.4.6. Bei Projekten nach den Ziffern 5.4.1. bis 5.4.5. kann für je 6 Teilnehmende unter 18 
Jahren ein/e Teamer/in mitgefördert werden, der/die nicht Jugendlicher oder junger Er-
wachsener im Sinne des SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - ist. Bei gemischtge-
schlechtlichen Gruppen mit weniger als 12 Teilnehmenden unter 18 Jahren können 
jeweils eine Teamerin und ein Teamer mitgefördert werden, die nicht Jugendlicher oder 
Erwachsener im Sinne des SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - sind. Bei Gruppen mit 
Teilnehmenden über 18 Jahren kann für je 10 Teilnehmende ein/e Teamer/in mitgeför-
dert werden, die nicht Jugendlicher oder Erwachsener im Sinne des SGB VIII - Kinder- 
und Jugendhilfe - ist. 

 
5.4.7. Kleinere Projekte4 im Sinne dieser Richtlinie, die das Interesse an Jugendbildung und 

Jugendbegegnung unterstützen und neue Zielgruppen erschließen und die nicht mit 
einer Teilnahmeliste abgerechnet werden können, können mit bis zu 1.500 Euro als 
Festbetrag gefördert werden. Es muss ein Eigenanteil des Trägers in Höhe von min-
destens 10% der Gesamtkosten nachgewiesen werden. 

 
5.4.8. Im Rahmen des Europäischen oder internationalen Austausches für sozialpädagogi-

sche Fachkräfte der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit können Maßnahmen zur 
Umsetzung bilateraler Absprachen mit der Republik Litauen oder zur Umsetzung der 
EU-Jugendstrategie im Land Brandenburg im Rahmen von auf Gegenseitigkeit ausge-
richteten Fachkräfteprogrammen gefördert werden. Die Förderung erfolgt grundsätz-
lich im Wege der Anteilfinanzierung auf der Grundlage eines Kosten- und Finanzie-
rungsplanes. 

 
 
6.  Verfahren 
 
6.1.  Antragsverfahren: 

 
Anträge auf Projektförderung sollten spätestens acht Wochen vor Beginn des Projektes 
beim Ministerium für Bildung, Jugend und Sport eingereicht werden. Die Antragsfrist 
ist keine Ausschlussfrist. 
 
Anträge auf Projektförderung nach Ziffer 5.4.5. sind bis zum 01.02. des Jahres zu stel-
len, für das die Förderung beantragt wird. Für sie gilt der vorzeitige Maßnahmebeginn 
zum 01.01. des beantragten Förderjahres grundsätzlich als genehmigt. 

 
4 z. B. Erstellung einer Ausstellung, DVD, Dokumentation etc. über ein nach dieser Richtlinie gefördertes Jugendprojekt, mit 

dem neue Jugendliche für weitere Projekte angesprochen werden sollen. 



 

 

 
Mit der Antragstellung erklären sich die Antragstellenden einverstanden, dass die not-
wendigen Daten vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport verarbeitet werden. 
Die Erfüllung der Mitteilungspflichten und die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist 
wesentliche Fördervoraussetzung und Voraussetzung für die Auszahlung der Förder-
mittel an die Zuwendungsempfangenden. Fehlende Daten können für den Zuwen-
dungsempfangenden Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung der Bewilligung 
zur Folge haben. 

 
6.2. Bewilligungsverfahren: 

 
Der Bewilligungsbescheid wird vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport erteilt. 
Die Zuwendungsempfangenden, die landesweite Zusammenschlüsse von Trägern der 
freien Jugendhilfe sind, leiten als Zwischenempfangende die Zuwendungen in Form 
eines privat-rechtlichen Vertrages weiter an ihre Mitgliedsverbände und Gliederungen 
als Letztempfangende (Dritte). 

 
6.3. Verwendungsnachweisverfahren: 
 
6.3.1. Die Verwendung der Zuwendung ist dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

spätestens mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats 
nachzuweisen. Zuwendungsempfangende, die landesweite Zusammenschlüsse von 
Trägern der freien Jugendhilfe sind, weisen die Verwendung der Zuwendung spätes-
tens mit Ablauf des neunten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats nach. 
 
Als Verwendungsnachweis zu den Ziffern 5.4.1. bis 5.4.5. ist eine Verwendungsbestä-
tigung gemäß Nummer 10.4 der VV bzw. VVG zu § 44 LHO vorzulegen, sowie eine 
tabellarische Übersicht der Einzelprojekte mit den geförderten und erbrachten Teilnah-
metagen sowie ein Sachbericht pro Einzelprojekt. Bei mehreren Projekten eines Zu-
wendungsempfangenden können der Nachweis der Teilnahmetage und der Sachbe-
richt zu einer Gesamtübersicht zusammengefasst werden. Dem Verwendungsnach-
weis ist ein Statistikblatt beizufügen sowie ein Ablaufplan, der die Projektdauer und den 
täglichen Stundenumfang des Bildungsprogramms erkennen lässt. Auf die Vorlage von 
gesonderten Beleglisten wird verzichtet. 
 
Der Verwendungsnachweis zu den Ziffern 5.4.7. und 5.4.8. besteht aus einem zahlen-
mäßigen Nachweis aller Einnahmen und Ausgaben, einer tabellarischen Belegüber-
sicht (Belegliste), einem Sachbericht sowie ggf. Belegexemplaren. 

 
6.3.2. Bei Weiterleitung der Zuwendungen an Dritte erbringen die Letztempfangenden ge-

genüber dem Zwischenempfangenden binnen dreier Monate nach Projektende einen 
Verwendungsnachweis. Der Zwischenempfangende weist die Verwendung der Ge-
samtzuwendung dem Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gegenüber entspre-
chend dem in 6.3.1. geregelten Verfahren nach. 

 
6.4.  Zu beachtende Vorschriften: 

 
Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nach-
weis und die Prüfung der Verwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung des Zu-
wendungsbescheides und die Rückforderung der Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 
44 LHO, so weit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelassen worden sind. 

  



 

 

 
7. Geltungsdauer 

 
Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2026 in Kraft. Sie gilt bis zum 31.12.2027. 

 
Potsdam, den 11. November 2025 
 
 
 
Steffen Freiberg 
Minister für Bildung, Jugend und Sport 


